Name der entgegennehmenden Gemeinde Gemeindekennzahl Betriebsstétte (Sitz)
GewA 2

Gewerbe-UmmeIdung Nach § 14 GewO oder § 55 c GewO |Bitte vollstandig und gut lesbar ausfiillen sowie

die zutreffenden Késtchen ankreuzen

Bei Personengesellschaften (z. B. OHG) ist fiir jeden geschéaftsfilhrenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufiillen. Bei juristischen

Angaben zum Betriebsinhaber Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inléndischer AG wird auf diese Angaben
verzichtet). Die Angaben fir weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblattern zu erganzen.

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name 2 Ortund Nr. des Registereinirages

mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Angaben zur Person

3 [Name 4 |Vornamen 4a Geschlecht

ménn|.|:| weib|.|:|

5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) 6 Geburtsdatum 7 Geburtsort und -land

8 |Staatsangehdrigkeit(en) deutsch:[l andere:

9 Anschrift der Wohnung (StralRe, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: eMail/Web

Angaben zum Betrieb

10 Zahl der geschéftsfiihrenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)

11 Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inlandischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbstéandigen Zweigstellen)

Name, Vorname

Anschriften (Stralle, Haus-Nr., Plz, Ort)

12 Betriebsstéatte
Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: eMail/Web

13 Hauptniederlassung (falls Betriebsstatte lediglich Zweigstelle ist)

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: eMail/Web

14 |Fruhere Betriebsstatte

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: eMail/Web

Welche Titigkeit wird nach der Anderung (genau angeben: 5. von Mébeln, onen und mit L usw.; bei mehreren Tétigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)

15 [neu ausgelibt (ggf. Beiblatt verwenden):

16 |Wweiterhin ausgedibt (ggf. Beiblatt verwenden):

16a Sonstiges (z.B. Betriebsverlegung innerhalb der Gemeinde, freiwillig: Aufgabe einer von mehreren Tatigkeiten, Namensanderung, Nebenerwerb)

17 |Datum der Anderung | 19 |Zah| der tatigen Personen bei Ummeldung (ohne Inhaber) Vollzeit Teilzeit Keinel:l
Die Ummeldung 20 eine Hauptniederlassung| | eine Zweigniederlassung eine unselbstandige Zweigstelle

wird erstattet fiir 21 ein Automatenaufstellungsgewerbe| | 22 ein Reisegewerbe

Falls der Betriebsinhaber fiir die angemeldete Tatigkeit eine Erlaubnis benétigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Auslander ist:

28 |Liegt eine Erlaubnis vor? Jal:l Neinl:IWenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

29 |Nur fiir Handwerksbetriebe Jal:l Neinl:lWenn Ja, Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

Liegt eine Handwerkskarte vor?

30 |Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor? Jal:l Neinl:IWenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

nthalt die Aufenthaltsgenehmigung f enn Ja, sie enthalt folgende Auflagen bzw. Beschrankungen:
31 |Enthalt die Aufenthal hmi Ja Nein W Ja, si héalt folgende Aufl bzw. Beschrénk

eine Auflage oder Beschrankung?

Hinweis: Bitte auf der Riickseite die Unterrichtung nach § 17 des Bundesstatistikgesetzes sowie die Hinweise beachten. Der Empfang dieser Anzeige
wird gem. § 15 Abs. 1 GewO bescheinigt.

[32] [33]

(Datum) (Unterschrift)




Hinweise

1. Die Bescheinigung dient dem Nachweis, dass eine Anzeige nach den §§ 14 oder 55 ¢ der Gewerbeordnung —GewO- erstattet
wurde. Eine abweichende Beurteilung durch andere Behdérden und Institutionen hinsichtlich der Frage, ob die Téatigkeit nach den
tatsachlichen Verhéltnissen selbststéandig ausgeuibt wird, bleibt hiervon unberihrt.

Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabeordnung bei dem fiir den angemeldeten Betrieb
zustandigen Finanzamt; die Ubrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberiihrt. Unberihrt bleiben auch die sonstigen
offentlich-rechtlichen Pflichten, zum Beispiel nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem AuRenwirtschafts- und
Auslanderrecht.

Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Anderung oder Erweiterung oder Verlegung eines
Gewerbebetriebes, wenn dafiir eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen
eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle kdnnen mit Geldbufe, in bestimmten
Fallen (vergleiche § 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eines ohne eine etwa
erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann verhindert werden (§ 15 Abs. 2
GewO, § 16 HwWO).

2. Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z.B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Anderung der Rechtsform) einschlieRlich des Ein- und
Austritts geschéaftsflhrender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstatigkeit (z.B.
Umwandlung eines GroRhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tatigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei
Betrieben der angemeldeten Art nicht geschéftsiiblich sind (z.B. Erweiterung eines GroBhandels um einen Einzelhandel), eine
Verlegung des Betriebes oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen.

3. Gewerbetreibende, die eine offene Verkaufsstelle, eine Gaststatte oder eine sonstige jedermann zugangliche Betriebsstatte, eine
Spielhalle oder ein dhnliches Unternehmen betrieben oder Automaten auerhalb ihrer Betriebsraume aufstellen, haben ihren
Namen (gegebenenfalls auch ihre Firma und Anschrift) nach Mafgabe des § 15a GewO an der AuRenseite oder am Eingang des
Betriebes bzw. an Automaten anzubringen.

Gewerbetreibende, fiir die keine Firma im Handelsregister eingetragen ist, missen nach § 15 b Abs. 1 GewO im schriftlichen
rechtgeschaftlichen Verkehr ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschrieben Vornamen verwenden.

4. Bei bereits gegriindeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanmeldung bis
zu ihrer Registereintragung nur als Gewerbeanzeige fiir die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen
Griinder, fir die juristische Person gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite angegebenen Behdrde ein
Auszug Uber die Registereintragung vorgelegt wird, deren Inhalt mit den Angaben in der Gewerbeanzeige Ubereinstimmt.

5. Auslander, mit Ausnahme der EU/EWR-Auslander, die in eigener Person im Inland eine gewerbliche Tatigkeit ausiiben wollen,
bedurfen einer Aufenthaltsgenehmigung der daflr zustandigen Auslanderbehdrde, nach der ihnen die Auslbung des betreffenden
Gewerbes auslanderrechtlich gestattet ist.

6. Die umseitig erhobenen Daten werden bei der Gewerbebehdrde in einer automatisierten Datei (Gewerbedatenbank) gespeichert.
Auskiinfte (iber personenbezogene Daten aus Gewerbeanzeigen an &ffentliche und nichtéffentliche Stellen diirfen nur nach
Malgabe der Vorschriften gemaR § 14 Abs. 5 bis 11 GewO erteilt werden.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgefiihrte Statistik dient der Gewinnung zuverlassiger, aktueller und
bundesweit vergleichbarer Daten Uber die Gewerbean-, ab- und ummeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrundlage fir die
Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.

Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Gesetz Uber die Statistik fir
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-BStatG). Erhoben werden die Tatbestédnde zu § 14 Abs. 8a Satz 4 Nr. 1 bis 3
Gewerbeordnung. GemaR § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 15 BStatG besteht fiir die nach § 14 Abs. 1 bis 3
Gewerbeordnung Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige. Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemaR § 15 Abs. BStatG keine aufschiebende Wirkung.
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundséatzlich geheimgehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregelten
Ausnahmefallen dirfen Einzelangaben tbermittelt werden. Nach § 16 Abs. BStatG ist es mdglich, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben
Einzelangaben dann zur Verfiigung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhaltnismagig groRem
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden kénnen. Die Pflicht zur
Geheimhaltung besteht fir die Personen, die Empfénger von Einzelangaben sind.

Die Angaben zu den Feldnummern 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfiihrung der
Erhebung dienen. Die Angaben zu der Feld-Nummer 10 wird nach Abschluss der Priifung der Angaben vernichtet. Die Ubrigen
Angaben zu den Feld-Nummern werden zusammen mit den Angaben zu den Feld-Nummern 15, 18, 19 und 29 und dem Datum der
Aufnahme zur Flhrung einer Adressdatei nach § 13 BStatG verwendet. Dariiber hinaus dienen die vorgenannten Angaben der
Durchfiihrung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 Uber die innergemeinschaftliche Koordinierung des
Aufbaus von Untenehmensregistern fur statistische Verwendungszwecke (ABI. EG Nr. L 196 S. 1).

Zur technischen Durchflihrung der Erhebung werden fiir jedes Unternehmen bzw. fiir jeden Betrieb Ordnungsnummern vergeben.
Bei den Unternehmens- und Betriebsstattennummern handelt es sich um laufende, landerspezifische Nummern; Postleitzahl, Art
und Nummer enthalten die Angaben zu den in Feldnummern 1 genannten Registern.

Gebuhrenfestsetzung
Die Durchfiihrung des Gewerbeanzeigenverfahrens ist gebihrenpflichtig. Fur die Gewerbeanmeldung einschlieRlich der
Bestatigung nach § 15 Abs. 1 GewO wird gemaR Tarifstelle 2001 der Anlage (GebUhrenverzeichnis) zur
Verwaltungsgebiihrenordnung eine Verwaltungsgeblihr festgesetzt in Hohe von

Euro

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Geblihrenfestsetzung ist Widerspruch zulédssig. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der
Geblhrenfestsetzung bei dem Bezirksamt einzulegen, das die Gewerbeanzeige bestatigt hat. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen und unterliegt der Gebuhrenpflicht nach § 11 GKG.
Im Auftrag

Hinweise zu GewA1 und GewA2 - ANMLTXT0898



	Text6:                                                                                             Hinweise

1. Die Bescheinigung dient dem Nachweis, dass eine Anzeige nach den §§ 14 oder 55 c der Gewerbeordnung –GewO- erstattet
wurde. Eine abweichende Beurteilung durch andere Behörden und Institutionen hinsichtlich der Frage, ob die Tätigkeit nach den
tatsächlichen Verhältnissen selbstständig ausgeübt wird, bleibt hiervon unberührt.
Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabeordnung bei dem für den angemeldeten Betrieb
zuständigen Finanzamt; die übrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. Unberührt bleiben auch die sonstigen
öffentlich-rechtlichen Pflichten, zum Beispiel nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem Außenwirtschafts- und
Ausländerrecht.
Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Änderung oder Erweiterung oder Verlegung eines
Gewerbebetriebes, wenn dafür eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen gegen
eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle können mit Geldbuße, in bestimmten
Fällen (vergleiche § 148 GewO) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eines ohne eine etwa
erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann verhindert werden (§ 15 Abs. 2
GewO, § 16 HwO).

2. Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z.B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Änderung der Rechtsform) einschließlich des Ein- und
Austritts geschäftsführender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstätigkeit (z.B.
Umwandlung eines Großhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei
Betrieben der angemeldeten Art nicht geschäftsüblich sind (z.B. Erweiterung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine
Verlegung des Betriebes oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen.

3. Gewerbetreibende, die eine offene Verkaufsstelle, eine Gaststätte oder eine sonstige jedermann zugängliche Betriebsstätte, eine
Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betrieben oder Automaten außerhalb ihrer Betriebsräume aufstellen, haben ihren
Namen (gegebenenfalls auch ihre Firma und Anschrift) nach Maßgabe des § 15a GewO an der Außenseite oder am Eingang des
Betriebes bzw. an Automaten anzubringen.
Gewerbetreibende, für die keine Firma im Handelsregister eingetragen ist, müssen nach § 15 b Abs. 1 GewO im schriftlichen
rechtgeschäftlichen Verkehr ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschrieben Vornamen verwenden.

4. Bei bereits gegründeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanmeldung bis
zu ihrer Registereintragung nur als Gewerbeanzeige für die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung angegebenen
Gründer, für die juristische Person gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite angegebenen Behörde ein
Auszug über die Registereintragung vorgelegt wird, deren Inhalt mit den Angaben in der Gewerbeanzeige übereinstimmt.

5. Ausländer, mit Ausnahme der EU/EWR-Ausländer, die in eigener Person im Inland eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wollen,
bedürfen einer Aufenthaltsgenehmigung der dafür zuständigen Ausländerbehörde, nach der ihnen die Ausübung des betreffenden
Gewerbes ausländerrechtlich gestattet ist.

6. Die umseitig erhobenen Daten werden bei der Gewerbebehörde in einer automatisierten Datei (Gewerbedatenbank) gespeichert.
Auskünfte über personenbezogene Daten aus Gewerbeanzeigen an öffentliche und nichtöffentliche Stellen dürfen nur nach
Maßgabe der Vorschriften gemäß § 14 Abs. 5 bis 11 GewO erteilt werden.

                                                                     Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgeführte Statistik dient der Gewinnung zuverlässiger, aktueller und
bundesweit vergleichbarer Daten über die Gewerbean-, ab- und ummeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrundlage für die
Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.
Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-BStatG). Erhoben werden die Tatbestände zu § 14 Abs. 8a Satz 4 Nr. 1 bis 3
Gewerbeordnung. Gemäß § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 15 BStatG besteht für die nach § 14 Abs. 1 bis 3
Gewerbeordnung Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige. Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. BStatG keine aufschiebende Wirkung.
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten
Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großem
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur
Geheimhaltung besteht für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.
Die Angaben zu den Feldnummern 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der
Erhebung dienen. Die Angaben zu der Feld-Nummer 10 wird nach Abschluss der Prüfung der Angaben vernichtet. Die übrigen
Angaben zu den Feld-Nummern werden zusammen mit den Angaben zu den Feld-Nummern 15, 18, 19 und 29 und dem Datum der
Aufnahme zur Führung einer Adressdatei nach § 13 BStatG verwendet. Darüber hinaus dienen die vorgenannten Angaben der
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des
Aufbaus von Untenehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (ABI. EG Nr. L 196 S. 1).
Zur technischen Durchführung der Erhebung werden für jedes Unternehmen bzw. für jeden Betrieb Ordnungsnummern vergeben.
Bei den Unternehmens- und Betriebsstättennummern handelt es sich um laufende, länderspezifische Nummern; Postleitzahl, Art
und Nummer enthalten die Angaben zu den in Feldnummern 1 genannten Registern.

                                                                                 Gebührenfestsetzung

Die Durchführung des Gewerbeanzeigenverfahrens ist gebührenpflichtig. Für die Gewerbeanmeldung einschließlich der
Bestätigung nach § 15 Abs. 1 GewO wird gemäß Tarifstelle 2001 der Anlage (Gebührenverzeichnis) zur
Verwaltungsgebührenordnung eine Verwaltungsgebühr festgesetzt in Höhe von
                                                                                                                                        ________________ Euro

                                                                                Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Gebührenfestsetzung ist Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der
Gebührenfestsetzung bei dem Bezirksamt einzulegen, das die Gewerbeanzeige bestätigt hat. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen und unterliegt der Gebührenpflicht nach § 11 GKG.

Im Auftrag

Hinweise zu GewA1 und GewA2 - ANMLTXT0898


